
Antrag :  1 

Antrag des stellv. Sportwart an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in der gesamten Spielordnung zu 
ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

Spielordnung Wettspielordnung 

Alte Fassung Neue Fassung 

Spielordnung des Kreises Krefeld im WTTV 
e.V. 

Wettspielordnung des Kreises Krefeld im 
WTTV e.V. (WOdK) 

 
 
 
 
 
Begründung : 
Angleichung der Bezeichnungen laut DTTB-WO mit Abkürzung. 
 
 
 

Gez. Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  
 
 
  



 

Antrag :  2 

Antrag des stellv. Sportwart an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 1§ der WOdK zu ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

Die Verbindlichkeit der Wettspielordnung des 
DTTB und WTTV bleibt davon unberührt. 

Die Verbindlichkeit der Wettspielordnung des 
DTTB, der Durchführungsbestimmungen des 
WTTV und des Bezirks bleibt davon unberührt. 

  

  

 
 
 
 
 
Begründung : 
Angleichung der Bezeichnungen laut DTTB-WO vom 01.01.2019. 
Auch die WO vom Bezirk ist vorrangig in Verbindung mit der DTTB-WO. 
 
 
 

Gez. Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  

 



Antrag :  3 

Antrag des stellv. Sportwart an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 3§ der WOdK zu ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

Folgende Spieltage und Anfangszeiten sind 
verbindlich: 

3.2 Folgende Spieltage und Anfangszeiten für 
Herren und Senioren sind verbindlich: 

  

  

  

 
 
 
 
 
Begründung : 
Diese gefasste Regelung gilt nur für die Herren und Senioren. 
 
 
 
 
 

Gez. Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  
 
  



 

Antrag :  4 

Antrag des TSV Nieukerk an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 3§ der WOdK zu ändern 
 

  

  

Alte Fassung Neue Fassung 

3.2 [….]  

       Freitag 19:00 – 20:00 Uhr 

       Samstag 18:30 Uhr  

       Sonntag 10:00 / 11:00 Uhr nach Wahl 

3.2 [….]1 

       Freitag 19:00 – 20:00 Uhr 

       Samstag 17:30 - 18:30   
       Sonntag 10:00  -  11:00 Uhr nach Wahl 

  

 
 
 
 
 
Begründung : 
 
1 Antrag vom TSV Nieukerk mit Begründung: 
 
Begründung: Anpassung der Kreisordnung an Bezirk und Verband. Im Bezirk wurden die neuen 
Anfangszeiten mit 32:14 Stimmen bei 4 Enthaltungen mit sehr eindeutiger Zustimmung 
angenommen. 
Umsetzung: keine besonderen Schritte erforderlich 
 
 
 
 

i.A.  Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  

 



Antrag :  5 

Antrag des stellv. Sportwart an den Kreistag  2019 
 

Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 3§ der WOdK zu ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

3.3 Jede Mannschaft hat – in Ergänzung zur 
WO, G 4.1, 2. Absatz – das Recht, Wochentage 
als Heim-spieltag anzugeben. Für den Fall der 
Ablehnung durch die jeweilige Gastmannschaft ist 
zusätzlich ein Ausweichspieltag (Freitag, Samstag 
oder Sonntag) zu benennen. 

3.3 Jede Mannschaft hat – in Ergänzung zur WO, 
G 5.2.–  das Recht, Wochentage als Heim-spieltag 
anzugeben. Für den Fall der Ablehnung durch die 
jeweilige Gastmannschaft ist zusätzlich ein 
Ausweichspieltag (Freitag, Samstag oder Sonntag) zu 
benennen. 

Alte Fassung Neue Fassung 

3.6 Nach Veröffentlichung des 
Terminplanes sind Änderungen nur noch dann 
möglich und auch notwendig, wenn dadurch 
offensichtliche Fehler seitens des zuständigen 
Terminplaners korrigiert werden. 

3.6 Nach Veröffentlichung des Rahmen-
terminplanes sind Änderungen nur noch dann 
möglich und auch notwendig, wenn dadurch 
offensichtliche Fehler seitens des zuständigen 
Terminplaners korrigiert werden (G5.4.1). 

Alte Fassung Neue Fassung 

3.7 Alle weiteren Änderungen sind nur 
dann möglich, wenn dies im Einvernehmen 
der beteiligten Vereine und darüber hinaus in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Wettspielordnung des WTTV (hier besonders: 
Abschnitt G) geschieht. Einer öffentlichen 
Verlautbarung bedarf es in diesem Fall nicht. 

3.7   Spielplan 

Alte Fassung Neue Fassung 

3.7.1   ------- 3.7.1   Die zuständige Spielleitung veröffentlicht 
nach der Gruppenbildung eine Spielplanentwurf  
(G5.4.2). Dieser Spielplanentwurf kann auch 
einseitig mit der Zustimmung von der zuständigen 
Spielleitung angepasst werden. 

Alte Fassung Neue Fassung 

3.7.2   ------ 3.7.2    Der veröffentliche  Spielplanentwurf wird 
für die Vorrunde vier Wochen vor dem ersten 
Spieltag; spätestens aber zum 15.08. des Jahres 
zum endgültigen Spielplan (G5.4.3 und G5.5).   

 

Der veröffentliche  Spielplanentwurf wird für die 
Rückrunde zwei Wochen vor dem ersten Spieltag; 
spätestens aber zum 27.12. des Jahres zum 
endgültigen Spielplan.   

 
Begründung : 
Angleichung der Bezeichnungen laut DTTB-WO vom 01.01.2019. 
Eindeutige zeitliche Angaben. 
 

Gez. Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  



 

Antrag :  6 

Antrag des stellv. Sportwart an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 4§ der WOdK zu ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

4.1 […..] 

Die Frist für alle Spiele endet am Sonntag um 
15.30 Uhr. 

Bei der Anfangszeit 14.00 Uhr am Sonntag 
endet die Frist 60 Minuten nach Spielende. 

4.1 […..] 

Die Frist für die Ergebniserfassung endet laut 

Wo I 5.13 und I 5.13.2 

Alte Fassung Neue Fassung 

5.1 Der Gastgeber ist verpflichtet, den 
Spielbericht in das Onlinesystem click-TT zu 
übertragen, spätestens am Montag um 18:00 
Uhr für die Spiele der abgelaufenen Woche. 

5.1 Der Gastgeber ist verpflichtet, den 
Spielbericht in das Onlinesystem click-TT zu 
übertragen, spätestens laut Wo I 5.13 und  
I 5.13.3 

Alte Fassung Neue Fassung 

5.2 Das Original des Spielberichts ist 
seitens des Gastgebers bis zum Abschluss der 
Saison (30.6.) aufzubewahren und kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen 
eingefordert werden. 

5.2 Das Original des Spielberichts ist 
seitens des Gastgebers laut WO I 5.3 Abs. 7 
aufzubewahren und kann jederzeit ohne 
Angabe von Gründen eingefordert werden. 

 
 
 
 
 
Begründung : 
Angleichung der Bezeichnungen laut DTTB-WO vom 01.01.2019. 
Mit dem Bezug auf die DTTB-WO können wir nicht gegen WO verstoßen und Änderungen 
werden automatisch gültig, ohne dass der Kreistag lange debattieren muss. 
 
 
 

Gez. Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  
 
 
 
  



Antrag :  7 

Antrag des stellv. Sportwart an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 7§ der WOdK zu ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

7 Spielbetrieb der Senioren 

 

[…..]  

Die Spiele der Senioren werden im Bundessystem 
(Punkt D 7.1 der WO) ausgetragen. 

7 Spielbetrieb der Senioren 

 

[…..]  

Die Spiele der Senioren werden im Bundessystem 
(Punkt WO E6.3.1) mit Zusatz E2.5.1 und E2.6.1  
ausgetragen.  

  

  

 
 
 
 
 
Begründung : 
Angleichung der Bezeichnungen laut DTTB-WO vom 01.01.2019. 
Um allen Spieler gleich Spieleinsätze zu gewähren, werden alle Spiele mit der 4. Punkte-
wertung ausgetragen. 
 
 
 

Gez. Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  
 
 
 
  



Antrag :  8 

Antrag TSV Nieukerk an den Kreistag  2019 

 
Der Kreistag möge zustimmen, folgende Bezeichnung in dem 2§ der WOdK zu ändern 
 

Alte Fassung Neue Fassung  

2.1 Die Kreisklassen der Herren auf 
Kreisebene (KL, 1. +2. KK) spielen nach dem 
Paarkreuzsystem (Sechsermannschaften). 

2.1 1 Die Kreisklassen der Herren auf 
Kreisebene (KL und 1.KK +2. KK) spielen nach 
dem Paarkreuzsystem (Sechsermannschaften). 

Alte Fassung Neue Fassung 

2.2 In der 3. Kreisklasse sind Gruppen mit 
Sechsermannschaften, die nach dem 
Paarkreuzsystem spielen, sowie Gruppen mit 
Vierer-Mannschaften, die nach einem 
Spielsystem gem. WO D7 (auch in 
Verbindung mit D 2.11) spielen möglich. 

2.2 In der 2. und 3. Kreisklasse sind 
Gruppen mit Sechsermannschaften, die nach 
dem Paarkreuzsystem spielen, sowie Gruppen 
mit Vierer-Mannschaften, die nach dem 
Spielsystem gem. WO (WO E6.3.1) mit Zusatz 
E2.5.1 und E2.6.1  ausgetragen. 

Alte Fassung Neue Fassung 

2.3 Unterhalb der 3. Kreisklasse (3. 
Kreisklasse A) wird in der 3. Kreisklasse B 
mit Vierermannschaften nach dem 
Bundessystem unter Anwendung von WO D 
2.11 gespielt. Beide 3. Kreisklassen sind 
Meldeklassen. 

 

2.3 Unterhalb der 3. Kreisklasse (3. 
Kreisklasse A) wird in der 3. Kreisklasse B 
mit Vierermannschaften nach dem 
Bundessystem unter Anwendung von WO 
(WO E6.3.1) mit Zusatz E2.5.1 und E2.6.1  
gespielt.  
Beide 3. Kreisklassen sind Meldeklassen. 

 
 
 
 
 
Begründung : 
 
1    Begründung: Der Trend zu 4er-Mannschaften wird im Kreis immer deutlicher. Einige Vereine 
können schlichtweg keine 6er-Mannschaft mehr stellen. In der gut gefüllten 3. Kreisklasse ergeben 
sich in der 4er-Liga somit aktuell sehr hohe Leistungsunterschiede, welche durch Etablierung einer 
zweiten Spielklasse im 4er-System entgegen gewirkt werden sollte. 
 
 
 
 

i.A.  Norbert Völz 
Stellv. Sportwart  
 
 
 
 
 
 
 


